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(54) Steckverbindung

(57) Die Erfindung betrifft eine kontaktlose Steck-
verbindung (1), insbesondere Ethernet-Steckverbin-
dung, bei der ein Übertrager (4) in einen ersten Teilüber-
trager (4a) und einen zweiten Teilübertrager (4b) aufge-
teilt ist, wobei die Datenübertragung zwischen den Teil-

übertragern (4a,4b) auch mit einem Luftspalt (5) als
Trennstelle zwischen den beiden Teilübertragern (4a,
4b) durchführbar ist. Die Steckverbindung (1) kann in
verschiedenen koaxialen oder planaren Ausführungen
realisiert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Steckver-
bindung insbesondere zur Verbindung von Datenüber-
tragungsstrecken.
[0002] Bei Geräten der bzw. für industrielle Daten-
technik stellt die Ausführung von Steckverbindungen für
hohe Schutzart, wie z.B. Spritzwasserschutz (IP65/67),
hohe konstruktive Anforderungen. In der Regel müssen
aufwendige Dichtsysteme verwendet bzw. entwickelt
werden, die zum einen mit relativ hohen Kosten verbun-
den sind, zum anderen auch bei der Konfektionierung
der Steckverbinder mit dem Kabel schwierig zu verar-
beiten sind. Die Zuverlässigkeit dieser Abdichtungen
sowohl im Langzeiteinsatz als auch bei häufigem Stek-
ken der Verbindungen ist oft problematisch. Eine "offe-
ne" Steckverbindung, d.h. bei nicht gestecktem Stecker,
also in getrenntem Zustand, erfüllt insbesondere meist
nicht die geforderte Schutzart und muss durch eine
Blindabdeckung gegen Eindringen von Feuchtigkeit
und Fremdkörpern geschützt werden.
[0003] Zur Ausführung von Datenschnittstellen in
Schutzart IP65/67 werden heute für lösbare Verbindun-
gen beispielsweise Schraub-Steckverbinder mit Dicht-
system, wie z.B. M12-Schraubverbinder, oder spezielle
hochwertige Industrie-Stecker verwendet. Für nicht-lös-
bare Verbindungen werden beispielsweise PG-Kabel-
durchführungen eingesetzt.
[0004] Bei Datenschnittstellen mit hohen Datenraten
spielt jedoch unter Hochfrequenz-Gesichtspunkten die
"stoßstellenfreie" Impedanzanpassung der Steckver-
bindung eine wichtige Rolle. Die klassischen Steckver-
binder sind hierfür nicht geeignet.
[0005] Speziell für die Ethernet-Schnittstelle hat sich
der sog. RJ45-Stecker etabliert, der die signaltechni-
schen Anforderungen gut erfüllt, jedoch insbesondere
für industrielle Anwendungen mit einem zusätzlichen
Gehäuse zur Erzielung der erwähnten Schutzart und
zur Erfüllung der Rüttelanforderungen versehen werden
muss.
[0006] Die Besonderheit der Ethernet-Schnittstelle
liegt in der transformatorischen Ankopplung der Über-
tragungsleitung an die Sende-/Empfangselektronik.
Hierzu werden sog. Ethernet-Magnetics verwendet.
Diese sind als kostengünstige Leiterplatten-bestückba-
re Bauelemente erhältlich.
[0007] Spezielle Ausführungsformen integrieren die
Ethernet-Magnetics im RJ45-Kupplungsstück, so dass
der Steckverbinder und die Ethernet-Magnetics eine
Bauelemente-Einheit bilden.
[0008] Die heute verfügbaren Steckverbinder für eine
Ethernet-Schnittstelle trennen die Leitungsadern auf
der Leitungsseite. Nachteil ist, dass solche Steckverbin-
der, insbesondere Ethernet- Steckverbinder, eine gal-
vanische Verbindung herstellen müssen und die
Schnittstelle gegen Umwelteinflüsse beispielsweise mit
einem zusätzlichen Gehäuse schützen müssen.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-

ne Steckverbindung, insbesondere Ethernet-Steckver-
bindung, ohne galvanische Kopplung anzugeben.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Steckverbin-
dung zum Anschluss an eine Datenübertragungsstrek-
ke, bestehend aus einem ersten Verbindungsteil und ei-
nem zweiten Verbindungsteil, wobei das erste Verbin-
dungsteil zum Einstecken in das zweite Verbindungsteil
vorgesehen ist, dadurch gelöst, dass die Steckverbin-
dung wenigstens einen Übertrager mit wenigstens ei-
nem ersten Teilübertrager und einem zweiten Teilüber-
trager aufweist, wobei der erste Teilübertrager im ersten
Verbindungsteil und der zweite Teilübertrager im zwei-
ten Verbindungsteil der Steckverbindung angeordnet
ist.
[0011] Bei der vorgeschlagenen Steckverbindung,
insbesondere Ethernet- Steckverbindung, wird die lös-
bare Verbindung der Datenübertragungsstrecke, insbe-
sondere Ethernet- Übertragungsstrecke, nicht im Lei-
tungszug vorgenommen, sondern mit einem teilbaren
Übertrager realisiert. Vorteil dieser Anordnung ist insbe-
sondere, dass die Trennung der Datenübertragungs-
strecke im erfindungsgemäßen Übertrager selbst er-
folgt, wodurch, bei optimierter Auslegung des Übertra-
gers eine störungsfreie Datenübertragung gewährlei-
stet werden kann.
[0012] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung liegen sich der erste Teilübertrager und der
zweite Teilübertrager im gesteckten Zustand der Steck-
verbindung gegenüber. Darüber hinaus weisen der er-
ste Teilübertrager und der zweite Teilübertrager jeweils
getrennte Sende- und Empfangsspulen auf. Weiterhin
ist die Steckverbindung im gesteckten Zustand zur Da-
tenübertragung zwischen dem ersten Teilübertrager
und dem zweiten Teilübertrager vorgesehen. Darüber
hinaus kann die Steckverbindung im gesteckten Zu-
stand zur Datenübertragung zwischen dem ersten Teil-
übertrager und dem zweiten Teilübertrager eine Trenn-
stelle aufweisen, wobei die Trennstelle beispielsweise
ein Luftspalt ist. Die Übertragung der Daten erfolgt auf
transformatorischem Weg mittels der in den beiden Teil-
übertragern getrennten Sende- und Empfangsspulen.
Erfindungsgemäß erfolgt dies zwischen den beiden Teil-
übertragern, von denen sich jeweils einer in einem der
beiden Verbindungsteile der Steckverbindung befindet.
Ist zwischen den beiden Teilübertragern eine Trennstel-
le, beispielsweise ein Luftspalt vorhanden, ist eine Da-
tenübertragung auch über den Luftspalt möglich. Die
beiden Teilübertrager sind also insbesondere im ge-
steckten Zustand der erfindungsgemäßen Steckverbin-
dung galvanisch getrennt. Dabei wird die galvanische
Trennung insbesondere durch das transformatorische
Prinzip mittels der isolierten Wicklungsdrähte der Spu-
len erzielt. Die beiden Teilübertrager und damit die inte-
grierten Sende- und Empfangsspulen haben also keine
direkten Kontaktflächen. Da die Steckverbindung kon-
taktlos und damit abriebfrei realisiert ist, wodurch im
Wesentlichen keinerlei Verschleiß bzw. Abnutzungser-
scheinungen an bzw. auf den Kontaktoberflächen auf-
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tritt, kann eine sehr hohe Anzahl an Steckzyklen ohne
Störungen bzw. Ausfall der Steckverbindung gewährlei-
stet werden. Darüber hinaus tritt keine Funkenbildung
an spannungsführenden Kontakten auf, wodurch die er-
findungsgemäße Steckverbindung auch für EX-Anwen-
dungen geeignet ist.
[0013] Nach einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausführungsform der Erfindung sind der erste Teilüber-
trager und/oder der zweite Teilübertrager hermetisch
dicht ausgeführt. Dadurch kann die Steckverbindung,
insbesondere Ethernet-Steckverbindung, auch im indu-
striellen Bereich vorteilhaft bei der Realisierung von ins-
besondere Ethernet-Anschlüssen bzw. Ethernet-
Schnittstellen vorzugsweise für extreme, beispielswei-
se staubige, feuchte, etc. Umgebungsbedingungen ein-
gesetzt werden. Die hermetisch dichte Ausführung kann
beispielsweise durch eine geschlossene Kunststof-
foberfläche oder durch Versiegelung der im gesteckten
Zustand gegenüberliegenden Teilübertrager der Steck-
verbindung erreicht werden. Durch den Einsatz bei-
spielsweise spezieller Lacke, etc. wird die Datenüber-
tragung davon nicht negativ beeinflusst. Dadurch ist die
erfindungsgemäße Steckverbindung im Wesentlichen
unempfindlich gegen alle möglichen Umwelteinflüsse,
wobei die Zuverlässigkeit der Steckverbindung insbe-
sondere nicht durch Korrosion beeinträchtigt bzw. be-
einflusst wird. Die erfindungsgemäße Ausführung ge-
währleistet überdies eine glatte, geschlossene Oberflä-
che, welche beispielsweise mit Wasser sehr leicht ge-
säubert werden kann, und überdies auch sehr einfach
sterilisierbar ist, sodass die Steckverbindung auch in hy-
gienisch sensitiven Bereichen beispielsweise im Medi-
zin- oder im Lebensmittelbereich, etc., ohne Einschrän-
kung und ohne Zusatzausstattung einsetzbar ist. Ein zu-
sätzliches Gehäuse zur Erzielung beispielsweise der
Schutzart IP65/67 (Spritzwasserschutz) und/oder zur
Erfüllung von Rüttelanforderungen ist überflüssig.
[0014] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist der Übertrager planar oder
koaxial ausführbar. Darüber hinaus ist der Übertrager
als konventionelles Wickelgut oder als gedruckte
Planarspule ausführbar. Ganz besonders vorteilhaft ist
der Übertrager als Ethernet-Magnetic ausgeführt. Bei
der koaxialen Ausführungsform der Steckverbindung
wird vorteilhafterweise aus Platzgründen nur ein erfin-
dungsgemäßer Übertrager verwendet, wobei Daten nur
in eine Richtung übertragen werden. Die koaxiale Aus-
führung der Steckverbindung ist also vorzugsweise für
eine bidirektionale Halbduplex-Datenübertragung vor-
gesehen. Zur Übertragung in bidirektionaler Richtung,
also zur Vollduplex-Datenübertragung werden norma-
lerweise zwei erfindungsgemäße, geteilte Übertrager
benötigt.
[0015] Bei der koaxialen Ausführung der Steckverbin-
dung 1 ist es selbstverständlich auch denkbar und mög-
lich eine bidirektionale Vollduplex-Datenübertragung zu
erreichen. Dies kann sowohl mit lediglich einem geteil-
ten Übertrager und einer mit einer "Gabelschaltung"

vergleichbaren Zusatzschaltung als auch mit zwei kon-
zentrischen Übertragern realisiert werden.
[0016] Bei der planaren Ausführung sind vorteilhafter-
weise zwei geteilte Übertrager vorgesehen, für jede der
beiden Datenübertragungsrichtungen eine, um eine
Vollduplex-Datenübertragung in bidirektionaler Rich-
tung ohne Zusatzschaltung gewährleisten zu können.
Durch die verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten
kann die erfindungsgemäße Steckverbindung nahezu
beliebig an entsprechende Randbedingungen, bei-
spielsweise geometrischer Art, etc. angepasst werden.
Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der erfin-
dungsgemäßen Steckverbindung enorm.
[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Steckverbindung ver-
rastbar ausgeführt. Dadurch wird ein einfaches, unbe-
absichtigtes Lösen der Steckverbindung verhindert.
[0018] Darüber hinaus wird die Steckverbindung be-
sonders vorteilhaft mit zwei identischen, spiegelbildlich
steckbaren Steckern realisiert, wie dies ähnlich bei-
spielsweise in der Fig.6 dargestellt ist. Dadurch wird das
Problem des "Crossover" insbesondere bei Ethernet-
Kabeln vermieden und die Typen- und Teilevielfalt redu-
ziert.
[0019] Nach einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung ist die Steckverbindung
als Ethernet-Steckverbindung oder Fast-Ethernet-
Steckverbindung vorgesehen. Dies ist besonders vor-
teilhaft, da dadurch insbesondere Fast-Ethernet mit ex-
trem hohen Datenübertragungsraten von mehr als
100Mbit/s für Einsatzbereiche im industriellen Umfeld,
beispielsweise in Automatisierungssystemen sehr ein-
fach zur Verfügung gestellt werden kann.
[0020] Nach einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausführungsform der Erfindung ist die Steckverbindung
zum Einsatz in einem Automatisierungssystem, insbe-
sondere bei und in Verpackungsmaschinen, Pressen,
Kunststoffspritzmaschinen, Textilmaschinen, Druckma-
schinen, Werkzeugmaschinen, Robotern, Handlingsy-
stemen, Holzverarbeitungsmaschinen, Glasverarbei-
tungsmaschinen, Keramikverarbeitungsmaschinen so-
wie Hebezeugen vorgesehen. Besonders vorteilhaft ist
dabei ein Gerät mit wenigstens einem ersten Verbin-
dungsteil oder einem zweiten Verbindungsteil der erfin-
dungsgemäßen Steckverbindung, wobei das Gerät vor-
teilhafterweise im industriellen Umfeld, insbesondere
einem Automatisierungssystem einsatzbar ist. Die ent-
sprechend Datenübertragungsstrecke zum Gerät kann
dann sehr leicht durch Einstecken des jeweils nicht im
Gerät integrierten Verbindungsteils der Steckverbin-
dung geschlossen werden.
[0021] Im Weiteren werden bevorzugte Ausführungs-
beispiele der Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeich-
nungen näher erläutert. Soweit in unterschiedlichen Fi-
guren Elemente mit gleichen Funktionalitäten beschrie-
ben sind, sind diese mit gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet. Es zeigen:
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FIG 1 eine schematische Darstellung einer be-
kannten Ethernetschnittstelle,

FIG 2 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Übertragers,

FIG 3 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Steckverbindung in ko-
axialer Ausführung in getrenntem Zustand,

FIG 4 eine schematische Darstellung der erfin-
dungsgemäßen Steckverbindung in ko-
axialer Ausführung in gestecktem Zustand,

FIG 5 eine schematische Detaildarstellung der
Übertrager einer erfindungsgemäßen
Steckverbindung in planarer Ausführung,

FIG 6 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Steckverbindung in plana-
rer Ausführung in getrenntem Zustand,

FIG 7 eine schematische Darstellung der erfin-
dungsgemäßen Steckverbindung in plana-
rer Ausführung in gestecktem Zustand und

FIG 8-10 eine schematische Darstellung weiterer
Ausführungsformen der erfindungsgemä-
ßen Steckverbindung.

[0022] FIG 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner bekannten Ethernetschnittstelle über die eine bidi-
rektionale Datenübertragung zwischen zwei Datenver-
arbeitungseinheiten, hier dargestellt durch die Platinen
12 und 13, auf denen sich jeweils einer der Übertrager
14 bzw. 15 befindet, stattfindet. Die beiden Datenverar-
beitungseinheiten 12, 13 sind mittels Kabel 17 zum ge-
genseitigen Datenaustausch miteinander verbunden.
Zwei Steckverbindungen, insbesondere Ethernetsteck-
verbindungen, beispielsweise RJ45-Stecker, an jedem
Leitungsende eine Steckverbindung, von denen aus
Gründen der Übersichtlichkeit nur die Steckverbindung
16, bestehend aus einem ersten Verbindungsteil 16a
und einem zweiten Verbindungsteil 16b bezeichnet wur-
de, schließen im gesteckten Zustand die galvanische
Verbindung zwischen den Übertragern 14, 15 der Da-
tenverarbeitungseinheiten 12, 13 bzw. unterbrechen
diese im getrennten, d.h. ausgestecktem Zustand.
[0023] FIG 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Übertragers 4. Der Übertrager
4 ist in einen ersten Teilübertrager 4a und einen zweiten
Teilübertrager 4b aufgeteilt. Eine Datenübertragung fin-
det zwischen den Teilübertragern 4a,4b statt, wobei als
Trennstelle auch ein Luftspalt 5 zwischen den beiden
Teilübertragern 4a, 4b, zulässig bzw. tolerierbar ist. Für
eine störungsfreiere Datenübertragung ist der erfin-
dungsgemäße Übertrager 4 vorzugsweise ohne Luft-
spalt 5 ausgeführt. In den ersten Teilübertrager 4a ist

eine Spule 9, beispielsweise eine ringförmige Sen-
despule, integriert und in den Teilübertrager 4b ist eine
Spule 10, beispielsweise eine ringförmige Empfangs-
spule integriert, sodass eine Datenübertragung in eine
Richtung, von dem Teilübertrager 4a über die Trennstel-
le, beispielsweise auch über den Luftspalt 5, zum Teil-
übertrager 4b gewährleistet ist. Dabei wird die galvani-
sche Trennung insbesondere durch das transformatori-
sche Prinzip mittels der isolierten Wicklungsdrähte der
Spulen 9, 10 erzielt. Der erfindungsgemäße Übertrager
4 ist zum Einbau in eine demzufolge kontaktlose Steck-
verbindung 1, insbesondere Ethernet-Stecker vorgese-
hen. Die erfindungsgemäße Steckverbindung 1 kann in
verschiedenen koaxialen oder planaren Ausführungen
realisiert werden, welche im Folgenden beispielhaft be-
schrieben werden.
[0024] Durch einen solchen erfindungsgemäß teilba-
ren Übertrager 4 wird die lösbare Verbindung der Da-
tenübertragungsstrecke, insbesondere Ethernet-Über-
tragungsstrecke, nicht im Leitungszug vorgenommen,
sondern im Übertrager 4 der Steckverbindung 1, insbe-
sondere Ethernet-Steckverbindung, realisiert. Dazu ist
der Übertrager vorteilhaft als Ethernet-Magnetic ausge-
führt.
[0025] Besonders vorteilhaft sind der erste Teilüber-
trager 4a und der zweite Teilübertrager 4b hermetisch
dicht ausgeführt. Dadurch kann die Steckverbindung 1,
insbesondere Ethernet-Steckverbindung, auch im indu-
striellen Bereich vorteilhaft bei der Realisierung von ins-
besondere Ethernet-Anschlüssen bzw. Ethernet-
Schnittstellen vorzugsweise für extreme, beispielswei-
se staubige, feuchte, etc. Umgebungsbedingungen ein-
gesetzt werden. Die hermetisch dichte Ausführung kann
beispielsweise durch eine geschlossene Kunststof-
foberfläche oder durch Versiegelung der Teilübertrager
4a, 4b der Steckverbindung 1 erreicht werden. Durch
den Einsatz beispielsweise spezieller Lacke, etc. wird
die Datenübertragung davon nicht negativ beeinflusst.
Dadurch ist die erfindungsgemäße Steckverbindung 1
im Wesentlichen unempfindlich gegen alle möglichen
Umwelteinflüsse, wobei die Zuverlässigkeit der Steck-
verbindung 1 insbesondere nicht durch Korrosion be-
einträchtigt bzw. beeinflusst wird. Die erfindungsgemä-
ße Ausführung gewährleistet überdies eine glatte, ge-
schlossene Oberfläche, welche beispielsweise mit
Wasser sehr leicht gesäubert werden kann, und über-
dies auch sehr einfach sterilisierbar ist, sodass die
Steckverbindung 1 auch in hygienisch sensitiven Berei-
chen beispielsweise im Medizin- oder im Lebensmittel-
bereich, etc., ohne Einschränkung und ohne Zusatzaus-
stattung einsetzbar ist. Ein zusätzliches Gehäuse zur
Erzielung beispielsweise der Schutzart IP65/67 (Spritz-
wasserschutz) und/oder zur Erfüllung von Rüttelanfor-
derungen ist überflüssig. Die oben beschriebenen Ei-
genschaften und Vorteile gelten selbstverständlich ana-
log für alle im Folgenden beschriebenen Ausführungs-
formen der Steckverbindung 1.
[0026] FIG 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
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ner erfindungsgemäßen Steckverbindung 1 in koaxialer
Ausführung in getrenntem Zustand. Bei der dargestell-
ten koaxialen Ausführung wird aus Platzgründen nur ein
einziger Übertrager verwendet. Selbstverständlich ist
es auch möglich den ersten Teilübertrager 4a mit der
ringförmigen Sendespule 9 im zweiten Verbindungsteil
3 und den zweiten Teilübertrager 4b mit der Empfangs-
spule 10 im ersten Verbindungsteil 2 der Steckverbin-
dung 1 anzuordnen. Darüber hinaus weist der erste Ver-
bindungsteil 2 eine Aussparung 7, beispielsweise im
Kern der Sendespule 9 des ersten Teilübertragers 2 und
der zweite Verbindungsteil 3 einen Vorsprung 8 auf, wo-
bei der Vorsprung 8 zur Verbindung und Verrastung der
beiden Verbindungsteile 2,3 der Steckverbindung 1 in
die Aussparung 7 eingeführt wird.
[0027] FIG 4 zeigt eine schematische Darstellung der
erfindungsgemäßen Steckverbindung 1 in koaxialer
Ausführung in gestecktem Zustand. Nach dem Einstek-
ken des Vorsprungs 8 in die Aussparung 7 ist die Steck-
verbindung 1 mit den beiden Verbindungsteilen 2,3 ver-
rastet. Dadurch wird ein einfaches, unbeabsichtigtes
Lösen der Steckverbindung 1 verhindert. Dabei kann als
Trennstelle beispielsweise ein Luftspalt 5 zwischen den
beiden Teilübertragern 4a und 4b entstehen. Die beiden
Teilübertrager 4a und 4b und damit insbesondere die
Sendespule 9 und die Empfangsspule 10 liegen sich im
gesteckten Zustand der Steckverbindung 1 zur Daten-
übertragung vorteilhafterweise gegenüber. Eine Daten-
übertragung ist selbstverständlich nur in gestecktem
Zustand möglich.
[0028] Die koaxiale Ausführung der Steckverbindung
ist vorzugsweise für eine bidirektionale Halbduplex-Da-
tenübertragung von dem ersten Teilübertrager 4a über
die Trennstelle, beispielsweise Luftspalt 5, zum zweiten
Teilübertrager 4b vorgesehen. Zur Vollduplex-Daten-
übertragung in bidirektionaler Richtung werden norma-
lerweise zwei erfindungsgemäße, geteilte Übertrager
benötigt. Bei der koaxialen Ausführung der Steckverbin-
dung 1 ist es selbstverständlich auch denkbar und mög-
lich eine bidirektionale Vollduplex-Datenübertragung zu
erreichen. Dies kann sowohl mit lediglich einem geteil-
ten Übertrager und einer mit einer "Gabelschaltung"
vergleichbaren Zusatzschaltung als auch mit zwei kon-
zentrischen Übertragern realisiert werden.
[0029] Die Übertragung der Daten selbst erfolgt nach
wie vor auf transformatorischem Weg mittels der in den
beiden Teilübertragern 4a, 4b befindlichen Sendespule
9 und Empfangsspule 10 über die Trennstelle, beispiels-
weise den Luftspalt 5, zwischen den beiden Teilübertra-
gern 4a, 4b. Die beiden Teilübertrager sind also insbe-
sondere im gesteckten Zustand der erfindungsgemä-
ßen Steckverbindung 1 galvanisch getrennt. Die beiden
Teilübertrager 4a, 4b und damit die integrierte Sen-
despule 9 und die Empfangsspule 10 haben also keine
direkten Kontaktflächen. Da die Steckverbindung 1 kon-
taktlos und damit abriebfrei realisiert ist, wodurch im
Wesentlichen keinerlei Verschleiß bzw. Abnutzungser-
scheinungen an bzw. auf den Kontaktoberflächen der

Teilübertrager 4a, 4b auftritt, kann eine sehr hohe An-
zahl an Steckzyklen ohne Störungen bzw. Ausfall der
Steckverbindung 1 gewährleistet werden. Darüber hin-
aus tritt keine Funkenbildung an spannungsführenden
Kontakten auf, wodurch die erfindungsgemäße Steck-
verbindung 1 auch für EX-Anwendungen geeignet ist.
Die oben beschriebenen Eigenschaften und Vorteile
gelten selbstverständlich analog für alle im Folgenden
beschriebenen Ausführungsformen der Steckverbin-
dung 1.
[0030] FIG 5 zeigt eine schematische Detaildarstel-
lung einer erfindungsgemäßen Steckverbindung 1 in
planarer Ausführung. Planare Ausführungen sind vor-
zugsweise mit mindestens zwei Übertragern ausge-
führt, um eine bidirektionale Vollduplex-Datenübertra-
gung ohne aufwändige Zusatzschaltungen zu gewähr-
leisten.
[0031] Die beiden Übertrager lassen sich beispiels-
weise in Längsrichtung der Steckverbindung 1 anord-
nen, wie dies in der FIG 5 dargestellt ist. Dabei besteht
der erste Übertrager aus einem ersten Teilübertrager 4a
mit einer beispielsweise ringförmigen Sendespule 9 im
ersten Verbindungsteil 2 und einem zweiten Teilübertra-
ger 4b mit einer beispielsweise ringförmigen Empfangs-
spule 10 im zweiten Verbindungsteil 3 der Steckverbin-
dung 1. In dieser Detaildarstellung sind der erste 2 und
der zweite Verbindungsteil 3 der Steckverbindung 1 nur
teilweise zu sehen.
[0032] Der zweite Übertrager besteht analog aus ei-
nem ersten Teilübertrager 6a mit einer beispielsweise
ringförmigen Sendespule 9a im zweiten Verbindungsteil
3 und einem zweiten Teilübertrager 6b mit einer bei-
spielsweise ringförmigen Empfangsspule 10b im ersten
Verbindungsteil 2 der Steckverbindung 1. Darüber hin-
aus sind die entsprechenden, Kabel, von denen der
Übersichtlichkeit wegen nur das Kabel 18 im ersten Ver-
bindungsteil 2 und das Kabel 18a im zweiten Verbin-
dungsteil 3 der Steckverbindung 1 dargestellt ist, die mit
den Teilübertragern 4a, 4b, 6a, 6b verbunden sind und
die zu übertragenden Daten zur Weiterverarbeitung
weiterleiten, zu sehen. Die Anordnung der Teilübertra-
ger 4a, 4b, 6a, 6b in den Verbindungsteilen 2,3 der
Steckverbindung ist selbstverständlich beliebig, solan-
ge sich jeweils ein Teilübertrager 4a, 6a mit einer Sen-
despule 9, 9a und ein Teilübertrager 4b, 6b mit einer
Empfangsspule 10, 10a gegenüberliegen und in jeweils
einem der Verbindungsteile 2,3 der Steckverbindung je-
weils ein Teilübertrager 4a, 6a mit einer Sendespule 9,
9a und ein Teilübertrager 4b, 6b mit einer Empfangs-
spule 10, 10a angeordnet sind.
[0033] Im gesteckten Zustand der Steckverbindung 1
ist ein Luftspalt 5a zwischen den Teilübertragern 4a und
4b bzw. 6a und 6b zulässig. Die beiden Teilübertrager
4a und 4b bzw. 6a und 6b und damit insbesondere auch
die Sendespule 9 und die Empfangsspule 10 bzw. die
Sendespule 9a und die Empfangsspule 10a liegen sich
im gesteckten Zustand der Steckverbindung 1 zur Da-
tenübertragung vorteilhafterweise gegenüber. Eine Da-

7 8



EP 1 519 393 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tenübertragung ist selbstverständlich nur in gestecktem
Zustand möglich.
[0034] FIG 6 zeigt eine schematische Darstellung der
erfindungsgemäßen Steckverbindung 1 in planarer
Ausführung in getrenntem Zustand. Dabei weist der er-
ste Verbindungsteil 2 eine Aussparung 7a und der zwei-
te Verbindungsteil 3 einen Vorsprung 8a auf, wobei der
Vorsprung 8 zur Verbindung und Verrastung der beiden
Verbindungsteile 2,3 der Steckverbindung 1 in die Aus-
sparung 7a eingeführt wird. Der Teilübertrager 4b mit
der Empfangsspule 10 und der Teilübertrager 6a mit der
Sendespule 8a ist dabei vorteilhafterweise im Vor-
sprung 8 angeordnet.
[0035] FIG 7 zeigt eine schematische Darstellung der
erfindungsgemäßen Steckverbindung 1 in planarer
Ausführung in gestecktem Zustand. Nach dem Einstek-
ken des Vorsprungs 8a in die Aussparung 7a, die in die-
ser Darstellung nicht mehr zu sehen ist, ist die Steck-
verbindung 1 mit den beiden Verbindungsteilen 2,3 ver-
rastet. Die beiden Teilübertrager 4a und 4b des ersten
Übertragers 4 bzw. die beiden Teilübertrager 6a und 6b
des zweiten Übertragers 6 und damit insbesondere
auch die Sendespule 9 und die Empfangsspule 10 bzw.
die Sendespule 9a und die Empfangsspule 10a liegen
sich im gesteckten Zustand der Steckverbindung 1 zur
Datenübertragung vorteilhafterweise gegenüber. Eine
Datenübertragung ist selbstverständlich nur in gesteck-
tem Zustand möglich. Die Trennstelle, beispielsweise
der Luftspalt 5a, zwischen den Teilübertragern 4a und
4b bzw. 6a und 6b ist aus Gründen der Übersichtlichkeit
in dieser Darstellung nicht bezeichnet worden.
[0036] Die FIG 8-10 zeigen eine schematische Dar-
stellung weiterer Ausführungsformen der erfindungsge-
mäßen Steckverbindung 1.
[0037] FIG 8 zeigt eine alternative konstruktive plana-
re Ausführung der Steckverbindung 1 mit einer querlie-
genden Übertrageranordnung in schematischer Dar-
stellung. Dabei ist aus Gründen der Übersichtlichkeit
nur das Verbindungsteil 2 der Steckverbindung darge-
stellt.
[0038] FIG 9 zeigt ein Verbindungsteil 2 einer Steck-
verbindung in einer mit der Gehäusewandung bündigen
Ausführung. Dabei sind insbesondere mehr als zwei
Teilübertrager im Verbindungsteil 2 integriert.
[0039] FIG 10 zeigt die Draufsicht auf eine Planarspu-
le 11. Prinzipiell lassen sich die erfindungsgemäßen
Übertrager sowohl als konventionelle Wickelgüter wie
oben dargestellt, als auch in Form von gedruckten
Planarspulen 11 realisieren. Diese Ausführung bietet
vor allem bei bzw. für eine miniaturisierte Bauweise Vor-
teile.
[0040] Darüber hinaus wird die Steckverbindung 1
besonders vorteilhaft mit zwei identischen, spiegelbild-
lich steckbaren Steckern realisiert, wie dies ähnlich bei-
spielsweise in der Fig.6 dargestellt ist. Dadurch wird das
Problem des "Crossover" insbesondere bei Ethernet-
Kabeln vermieden und die Typen- und Teilevielfalt redu-
ziert.

[0041] Durch die verschiedenen Ausführungsmög-
lichkeiten kann die erfindungsgemäße Steckverbindung
1 nahezu beliebig an entsprechende Randbedingun-
gen, beispielsweise geometrischer Art, etc. angepasst
werden. Dadurch erweitert sich der Einsatzbereich der
Steckverbindung 1 enorm.
[0042] Da die erfindungsgemäße Steckverbindung 1
insbesondere als Ethernet-Steckverbindung oder Fast-
Ethernet-Steckverbindung vorgesehen ist, kann insbe-
sondere Fast-Ethernet mit extrem hohen Datenübertra-
gungsraten von mehr als 100Mbit/s für Einsatzbereiche
im industriellen Umfeld, beispielsweise in Automatisie-
rungssystemen sehr einfach zur Verfügung gestellt wer-
den.
[0043] Überdies können insbesondere Geräte, in die
beispielsweise ein erstes Verbindungsteil 2 oder ein
zweites Verbindungsteil 3 der Steckverbindung 1 inte-
griert ist, vorteilhaft in insbesondere Automatisierungs-
systemen eingesetzt werden. Die entsprechende Da-
tenübertragungsstrecke zum Gerät kann dann sehr
leicht durch Einstecken des jeweils nicht im Gerät inte-
grierten Verbindungsteils der Steckverbindung 1 ge-
schlossen werden.
[0044] Zusammengefasst betrifft die vorliegende Er-
findung eine kontaktlose Steckverbindung 1, insbeson-
dere Ethernet-Steckverbindung, bei der ein Übertrager
4 in einen ersten Teilübertrager 4a und einen zweiten
Teilübertrager 4b aufgeteilt ist, wobei die Datenübertra-
gung zwischen den Teilübertragern 4a,4b auch mit ei-
nem Luftspalt 5 als Trennstelle zwischen den beiden
Teilübertragern 4a, 4b, durchführbar ist. Die Steckver-
bindung 1 kann in verschiedenen koaxialen oder plana-
ren Ausführungen realisiert werden.

Patentansprüche

1. Steckverbindung (1) zum Anschluss an eine Daten-
übertragungsstrecke, bestehend aus einem ersten
Verbindungsteil (2) und einem zweiten Verbin-
dungsteil (3), wobei das erste Verbindungsteil (2)
zum Einstecken in das zweite Verbindungsteil (3)
vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckverbindung (1) wenigstens einen
Übertrager (4) mit wenigstens einem ersten Teil-
übertrager (4a) und einem zweiten Teilübertrager
(4b) aufweist, wobei der erste Teilübertrager (4a) im
ersten Verbindungsteil (2) und der zweite Teilüber-
trager (4b) im zweiten Verbindungsteil (3) der
Steckverbindung (1) angeordnet ist.

2. Steckverbindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Teilübertrager (4a) und der zweite
Teilübertrager (4b) im gesteckten Zustand der
Steckverbindung (1) sich gegenüberliegen.
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3. Steckverbindung nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Teilübertrager (4a) und der zweite
Teilübertrager (4b) jeweils getrennte Sende- und
Empfangsspulen aufweisen.

4. Steckverbindung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckverbindung (1) im gesteckten Zu-
stand zur Datenübertragung zwischen dem ersten
Teilübertrager (4a) und dem zweiten Teilübertrager
(4b) vorgesehen ist.

5. Steckverbindung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckverbindung (1) im gesteckten Zu-
stand zur Datenübertragung zwischen dem ersten
Teilübertrager (4a) und dem zweiten Teilübertrager
(4b) eine Trennstelle (5) aufweist.

6. Steckverbindung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trennstelle (5) ein Luftspalt ist.

7. Steckverbindung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Teilübertrager (4a) und/oder der
zweite Teilübertrager (4b) hermetisch dicht ausge-
führt sind.

8. Steckverbindung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Übertrager (4) planar oder koaxial aus-
führbar ist.

9. Steckverbindung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Übertrager (4) als konventionelles Wickel-
gut oder als gedruckte Planarspule ausführbar ist.

10. Steckverbindung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Übertrager (4) als Ethernet-Magnetic aus-
geführt ist.

11. Steckverbindung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckverbindung (1) verrastbar ausge-
führt ist.

12. Steckverbindung nach einem der vorherigen An-

sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckverbindung (1) als Ethernet-Steck-
verbindung oder Fast-Ethernet-Steckverbindung
vorgesehen ist.

13. Steckverbindung nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckverbindung (1) zum Einsatz in einem
Automatisierungssystem vorgesehen ist.

14. Gerät mit wenigstens einem ersten Verbindungsteil
(2) oder einem zweiten Verbindungsteil (3) der
Steckverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 13.

15. Automatisierungssystem mit wenigstens einer
Steckverbindung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 13.
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